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18. 
Gesetz vom 28. März 1977, mit dem das 

Parkometergesetz geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I l 

Das Gesetz vom 5. Juli 1974, LGBL für Wien 1 

Nr. 47, über die Regelung der Benützung von 
Straßen durch abgestellte mehrspurige Fahrzeuge 
(Parkometergesctz) wird wie folgt geändert: 

1. Nach§ 1 ist folgender§ 1 a einzufügen: 

n§ 1 a. Der Zulassungsbesitzer eines Jnehr
spurigen Kraftfahrzeuges, für dessen Abstellen 1 

Parkometerabgahe zu entridtten war, hat dem 
Magistrat auf Verlangen Auskunft zu geben, wem 
er das Lenken dieses Fahrzeuges überlassen hat. 
Kann der Zulassungsbesitzer die verlangte Aus~ 
kunft ohne Führung von Aufzeidinungen nicht 
erteilen, so hat er entsprechende Aufzeichnungen 
zu führen." 

2. Im § 3 Abs. 1 sind nach lit. d) folgende 1 

lit. e) und f) anzufügen: 

j,e) Fahrzeuge, mit denen Inhaber eines Aus
weises gemäß § 29 b Abs. 4 der Straßen
verkehrsordnung 1960 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 412/1976 beför
dert werden, wenn sie für die Dauer des 
Aus- und Einsteigens dieser Personen ein
schließlich des Aus- und Einladens der für 
diese Personen nötigen Behelfe (wie etwa 
eines Rollstuhles u. dgl.) halten; 

f) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises 
gemäß § 29 b Abs. 4 der Straßenverkehrs
ordnung 1960 in der Fassung des Bundes
gesetzes BGB!. Nr. 412/1976, der das kraft
fahrrechtHdl.e Kennzeichen des abgestellten 
Fahrzeuges aufweist, gelenkt werden und 
beim Abstellen mit diesem Ausweis deutlich 
sichtbar gekennzeichnet sind:~ 

Artikel II 

Art. I Z. 2 tritt mit 1. Jänner 1977 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: Der Landes.amtsdirektor: 

Gratz Bandion 

P,rhllltfü:h im Dtud~rtcnvul•g du Sti!dthauptbl!SC", [, Ri!thi!us,. Stiege 7, Hocbputctre, und itn Vulag der Ö&tctrdch!scllen St1111tsd,udi:~, 1fil7 Wim, 
Rennweg 1;!10, 'I'elefoo 726151-53/295 oder 327 D>Jt'dlvnhl, Vuknui'~ 2·- S. 

Druck der Österreidlisdten Staatsdruckerei 
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